
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

1551

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1989 Ausgegeben am 28. April 1989 78. Stück

195. Kundmachung: Geltungsbereich der Genfer Abkommen zum Schutze der Opfer des Krieges
196. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen über den Schutz

der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) und des Zusatzproto-
kolls zu den Genfer Abkommen über den Schutz der Opfer nicht internationaler
bewaffneter Konflikte (Protokoll II)

197. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Abkommens über die Regelung des Personen-
verkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates

198. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internatio-
naler Kindesentführung

199. Änderung des Anhanges III des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten
Arten freilebender Tiere und Pflanzen

195. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
4. April 1989 betreffend den Geltungsbereich
der Genfer Abkommen zum Schutze der

Opfer des Krieges

Nach Mitteilungen des Schweizerischen Bundes-
rates haben folgende weitere Staaten erklärt, sich
auch nach Erlangung ihrer Unabhängigkeit an die
Genfer Abkommen zum Schutze der Opfer des
Krieges (BGBl. Nr. 155/1953, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 580/1986)
gebunden zu erachten:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Kontinuitätserklärung:

Antigua und Barbuda 6. Oktober 1986
Kiribati 5. Jänner 1989

Vranitzky

196 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
4. April 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 über den Schutz der
Opfer internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll I) und des Zusatzprotokolls zu den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über
den Schutz der Opfer nicht internationaler

bewaffneter Konflikte (Protokoll II)

Nach Mitteilungen des Schweizerischen Bundes-
rates haben folgende weitere Staaten ihre Beitritts-
urkunden zum Zusatzprotokoll zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz
der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte

(Protokoll I) und zum Zusatzprotokoll zu den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den
Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll II) (BGBl. Nr. 527/1982,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 252/1988) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde:

Gambia 12. Jänner 1989
Katar (nur Protokoll I) 5. April 1988
Demokratische

Volksrepublik Korea
(nur Protokoll I) 9. März 1988

Liberia 30. Juni 1988
Mali 8. Februar 1989
Nigeria 10. Oktober 1988
Salomonen 19. September 1988

Vranitzky

197. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
17. April 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Abkommens über die Rege-
lung des Personenverkehrs zwischen den Mit-

gliedstaaten des Europarates

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Frankreich mit Note vom 9. Dezember
1988 die Aussetzung *) der Anwendung des Euro-
päischen Abkommens über die Regelung des Perso-
nenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des
Europarates (BGBl. Nr. 175/1958, letzte Kundma-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 574/1986
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chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 132/1989)
mit Wirksamkeit vom 9. Dezember 1988 aufgeho-
ben.

Vranitzky

198 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
17. April 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens über die zivilrechtlichen

Aspekte internationaler Kindesentführung

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Schweden am 22. März 1989 seine Ratifi-
kationsurkunde zum Übereinkommen über die
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesent-
führung (BGBl. Nr. 512/1988, letzte Kundma-

chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 68/1989)
hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat Schweden das Ministerium für auswär-
tige Angelegenheiten als zentrale Behörde gemäß
Art. 6 des Übereinkommens bestimmt und den
nachstehenden Vorbehalt erklärt:

„Gemäß den Artikeln 26 und 42 erklärt Schwe-
den, daß es nur insoweit gebunden ist, die in
Art. 26 Abs. 2 vorgesehenen Kosten, die sich aus
der Beigebung eines Rechtsanwalts oder Rechtsbei-
stands oder aus einem Gerichtsverfahren ergeben,
zu übernehmen, als diese Kosten durch das in
Schweden bestehende System der Verfahrenshilfe
gedeckt sind."

Vranitzky

199.

Änderung des Anhanges III des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefähr-
deten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

(Übersetzung)

Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und
Pflanzen

ÄNDERUNGEN DES ANHANGES III DES ÜBEREINKOMMENS

Von Kolumbien wird die Aufnahme einer Art in den Anhang III vorgeschlagen

1. Entsprechend den Bestimmungen von Art. XVI Abs. 1 des Übereinkommens über den internationa-
len Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen *) wurde von Kolumbien folgende Art
für die Aufnahme in den Anhang III dem Sekretariat vorgeschlagen:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 188/1982, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 117/1989
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Tierarten
VÖGEL

SPECHTVÖGEL

Bartvögel Tukan-Bartvogel

2. Entsprechend den Bestimmungen von Art. XVI Abs. 2 wird die Aufnahme dieser Art in den
Anhang III 90 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung, das ist am 28. Mai 1989 für alle Vertragsparteien,
ausgenommen jene, die einen Vorbehalt einbringen, in Kraft treten.

3. Alle Exemplare dieser Art, lebend oder tot, jeder erkennbare Teil oder jedes Erzeugnis werden
durch die Bestimmungen des Übereinkommens erfaßt.

Vranitzky
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